
... 3. (geringfügige) Änderung des Mastercurriculums Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache 

Der Senat hat in seiner Sitzung am # 2021 die von der gemäß § 25 Abs 8 Z 8 und Abs 10 des 
Universitätsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricularkommission am # 
2021 beschlossene 3. (geringfügige) Änderung des Mastercurriculums Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien am 04.05.2017, 26. 
Stück, Nr. 113, letzte Änderung veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Wien 
am  26.06.2020, 25. Stück, Nr. 126, in der nachfolgenden Fassung genehmigt. 

Rechtsgrundlagen für diesen Beschluss sind das Universitätsgesetz 2002 und der 
Studienrechtliche Teil der Satzung der Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. 

(1) § 3 Zulassungsvoraussetzungen 
 

1. Folgender Satz wird am Ende des Absatzes 2 hinzugefügt: „Diese Studien erfüllen die in 
Abs 3 genannten Voraussetzungen.“ 
 
2. In Abs 3 wird die Wortfolge „Absolventen und Absolventinnen anderer facheinschlägiger 
und gleichwertiger Studien im Ausmaß von mindestens 180 ECTS der Universität Wien oder 
anderer anerkannter inländischer und ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen“ 
ersetzt durch die Wortfolge „Zulassungswerberinnen und Zulassungswerber“ und nach dem 
Wort „haben“ wird die Wortfolge „als qualitative Zulassungsvoraussetzungen“ hinzugefügt. 
 
3. In Abs 5 wird die Wortfolge „Studienbewerberinnen und Studienbewerber“ ersetzt durch 
die Wortfolge „Zulassungswerberinnen und Zulassungswerber“ 
 
(2) § 11 Prüfungsordnung 
 
Abs 4 lautet nunmehr: 
 
„(4) Verbot der Doppelanerkennung und Verbot der Doppelverwendung 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die bereits für das als Zulassungsvoraussetzung geltende 
Studium absolviert wurden, können im Masterstudium nicht nochmals anerkannt werden. 
Sollten Lehrveranstaltungen verpflichtend vorgeschrieben sein, die bereits für das als 
Zulassungsvoraussetzung geltende Studium absolviert wurden, so kann das nach den 
Organisationsvorschriften studienrechtlich zuständige Organ anstelle dieser 
Lehrveranstaltungen Ersatzlehrveranstaltungen festlegen. Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen, die bereits für ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul dieses Studiums absolviert 
wurden, können in einem anderen Modul desselben Studiums nicht nochmals verwendet 
werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren. 
 
(3) § 12 Inkrafttreten 
 
Abs 4 wird hinzugefügt:  
 
„(4) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom {pubdate2}, 
Nr. {article_number}, Stück {document_number}, treten mit 1. Oktober 2021 in Kraft.“ 
 

Im Namen des Senates: 
Der Vorsitzende der Curricularkommission 
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